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Auszug aus der Friedhofssatzu ng der Landeshauptstadt Hannover

V. Grabstätten

§15
Allgemeines

Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte
nur nach dieser Satzung erworben werden.

Die Grabslätten werden unlerschieden in lolgende Grabarten:
1. Erdreihengrabstätten

.1 Erdreihengrabstätte (individuell gep{legt)

.2 Pflegearme Erdreihengrabstätte (Rasengrab)

.3 Anonyme Erdreihengrabstätte
2. Urnenreihengrabstätten

2.1 Urnenreihengrabstätte (individuell gepllegt)
2.2 Pflegearme Urnenreihengrabstätte (Rasengrab)
2.3 AnonymeUrnenreihenqrabstätte

3. Erdwahlgrabstätten
3.1 Erdwahlgrabstätte (individue gepf legt)
3.2 Kinder-Erdwahlgrabstätte (individuelt gepflegt)
3.3 Pflegearme Erdwahlgrabstäüe (Gemeinschaftsanlage)

4. Urnenwahlgrabslätten
4.1 Urnenwahlgrabstätte (individuell gepflegt)
4.2 Pflegearme Urnenwahlgrabstätte (Gemeinschaftsanlage)

5. Grabstätten Iür bestimmte Gemeinschaften (Sonderanlagen)

Erdgrabstätten sind allgemein Grabstätten, in denen die Verstorbenen in Särgen
beigesetzt werden. Erdwahlgrabstätten werden unterschieden in ein- und mehrslel-
lige Grabstätten als Einlach- oder Tiefengräber. ln einem Tielengrab sind bei gleich-
zeitig laufenden Ruhezeiten nur zwei Sargbeisetzungen übereinander zulässig. Zu-
sätzlich dürfen je Erdwahlgrabstelle bis zu I Urnen beigesetzt werden. Die Brutto-
Grabf läche beträgt pro Grabstelle 1,20 x 2,50 m (Breite x Länge). Darüber hinaus
kann die Stadt Sondergrößen festlegen.

Kinder-Erdwahlg rabstätten sind einstellige Grabstätten als Einfachgräber. Die
Beisetzung kann im Sarg (maximal 0,60 m lang) oder als Urne erfolgen. Zubettun-
gen sind ausgeschlossen. Die Brutto-Grabf läche beträgt pro Grabstelle 0,65 x 0,80
m (Breite x Länge).

U rnengrabstätten sind Grabstälten, in denen die Asche von Verstorbenen in
Aschenkapseln, in bestimmten Grab{eldern zusätzlich auch mit überurne, beigesetzt
wird. U rneng rabslätten können außer in Grabfeldern auch in Mauern, Terrassen und
Hallen eingerichlel werden. Die Zahl der Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte
beigesetzt werden können, richlet sioh nach der Größe der U rnenwahlgrabstätte.

Sofern in den nachfolgenden §§ 16 bis 20 nichts anderes geregelt wird, gelten die
Bestimmungen für Reihengrabstälten und für Wahlgrabstätten sowohl für Sargbei-
setzungen als auch für Urnenbeisetzungen in der jeweils zulässigen Grabart.
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Die Stadt ist ntcht verpflichtet, alle nach dieser Satzung möglichen Grabarten auf
jedem der städtischen Friedhöle anzubieten.

Sind Mutter und Kind/er bei der Geburt verstorben, können beide in einem Sarg oder
in einer Urne beigesetzt werden.

Totgeburten sowie Embryos und Föten aus Schwangerschaftsabbrüchen können im
Auftrage von Krankenhäusern in Absprache mit der Stadt in eigens dafür vorgese-
henen Gemeinschaftsgräbern beigesetzt werden. Aul Wunsch ist auch eine Beiset-
zung in einer der unter Abs. 2 genannten Grabarten möglich. Voraussetzung hierfür
ist die Bescheinigung der Totgeburt bzw. des Schwangerschaftsabbruchs durch die
medizinische Einrichtung.

§16
Reihengrabstätten

Reihengrabstätten sind Grabstätten Iür Beisetzungen, die der Reihe nach belegt und
erst im Todeslall Iür die Dauer der Ruhezeit des/der zu Bestattenden abgegeben
werden. Die Lage der Reihengrabstätte bestimmt die Stadt.

Mit der Beisetzung in einer Reihengrabstätte entsteht für den nächsten / die nächste
Angehörige/.n des/der Verstorbenen (im Folgenden ,der/die Verpf lichtete" genannt)
die VerpJlichtung zur ordnungsgemäßen Anlage und pflege der Grabstätte nach
Maßgabe der §§ 31 ff. dieser Satzung.

ln jeder Reihengrabstätte darf nur ein Sarg bzw. eine Urne beigesetzt werden. § 8
Abs. 10 bleibt davon unberührt.

Es werden zur Verfügung gestellt:
a) Reihengrabstätten: Die Trauergemeinde kann bei der Beisetzung anwesend

sein.
b) Pflegearme Reihengrabstätten (Rasengrab): Die Belegung dieser Grabart setzt

die schriftliche Willensbekundung des/der Verpflichteten voraus. Die Trauerge-
meinde kann bei der Beisetzung anwesend sein. Für die Gestaltung und Pflege
der einzelnen Grabstätten innerhalb einer Gemeinschaftsgrabanlage ist die Stadt
verantwortlich. Die Veranlassung zur Legung einer Grabplatte erfolgt durch
den/die Verpflichtete/-n. Die Standorte zur Ablage von Blumenschmuck werden
von der Stadt festgelegt.

c) Reiheng rabstätten für bestimmte Gemeinschalten (Sonderanlagen): Die Bestim-
mungen des Buchstaben a) gelten grundsätzlich entsprechend. Abweichende
oder ergänzende Bestimmungen können von der Stadt erlassen werden.

d) Anonyme Reihengrabstätten: Bestattungen in diesen Grabstätten sind nur mög-
lich, wenn dies dem ausdrücklichen Wunsch desider Verstorbenen entspricht.
Der/die Verstorbene bzw. der/die Verpflichtele bestimmt den Friedhof lür die
anonyme Beisetzung. Den genauen Ort und den Zeitpunkt der Beisetzung be-
stimmt die Stadt. Die Beisetzung lindet unter Ausschluss der Trauergemeinde
und der Öflentlichkeit statt. Für anonyme Urnenbeisetzungen dürfen nur
Aschenkapseln verwendet werden. Für die Gestaltung und Pllege der anonymen
Grabstätten ist die Stadt veranlwortlich. Eine individuelle Kennzeichnung der
Grabstätten erfolgl nicht.

(1)

(2)

(3)

(4\



(5)

(6)

12

Die gem. § 11 Abs. 2 genannten verkürzten Ruhezeiten für Kinder gelten nicht,
wenn die Beisetzung auf Wunsch in einer Reihengrabstätte gemäß Abs. 3 dieses
Paragraphen erfolgt. Hier gilt die Ruhezeit gemäß s 11 Abs. 1.

Nach Ablaul der Ruhezeiten wird das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen
davon vorher öllentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld
bekannt gemacht (ausgenommen anonyme Reihengrabstätten). Eine Nutzung von
Reihengrabstätten über die Ruhezeit hinaus ist nicht möglich.

§17
Wahlgrabstätten

Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Beisetzungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht überlassen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber / der
Erwerberin bestimmt wird. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf An-
trag möglich. Die Stadt kann den Erwerb und Wiedererwerb an Wahlgrabstätten
ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist.

Es werden zur Verlügung gestellt:
a) Wahlgrabstätten: Den Nutzungsberechtigten obliegt die Gestaltung und Pflege

der Grabstätte (individuelle Gestaltung und Pflege).
b) P{legearme Wahlgrabstätten: Für die Gestaltung und Pf lege der einzelnen Grab-

stätten innerhalb einer Gemeinschaltsanlage ist die Stadt verantwortlich. Abwei-
chende oder ergänzende Bestimmungen können von der Stadl erlassen werden.
Die Standorte zur Ablage von Blumenschmuck werden von der Stadt festgelegt.

c) Wahlgrabstätten für bestimmte Gemeinschaften (Sonderanlagen): Die
Bestimmungen des Buchstaben a) gelten grundsätzlich enlsprechend. Abwei-
chende oder ergänzende Bestimmungen können von der Stadt erlassen werden.

Für an die Stadt zurückgefallene Wahlgrabstätten mit sanierungsbedürftigen erhal-
tenswerten bzw. denkmalgeschützten Grabmalen oder baulichen Anlagen können
Nulzungsrechte in Verbindung mit einer Patenschaft erworben werden. Ziel einer
Patenscha{t ist es, die ursprüngliche Geslalt eines historischen Grabmals zu erhal-
ten. ln einem privatrechtllchen Verlrag werden der Sanierungsumfang, der Sanie-
rungszeitraum und sonstige spezielle Anforderungen an Unterhaltung und Pflege
des Grabmals oder der baulichen Anlage festgelegt. Steht das Grabmal oder die
bauliche Anlage unler Denkmalschutz, wird die denkmalrechtliche Genehmigung
Teil des Vertrages.

Reservierungen an einer unbelegten Wahlgrabstätte können mit Zustimmung der
Stadt für ein Jahr vorgenommen werden. Diese dienen der bevorzugten Verleihung
eines Nutzungsrechts. Die Reservierung verpllichtet und ermächtigt nicht zur Pflege
der Wahlgrabstätte. Die Verlängerung der Reservierung ist jährlich und zwar drei
Monate vor Ablaul der Laulzeit zu beantragen. Eine Reservierung zu gewerblichen
Zwecken isl ausgeschlossen.

§18
Hechte an Wahlgrabstätten, Nutzungszeiten

(1) Nur eine natürliche Person kann zum Zwecke der Bestattung von Angehörigen ein
Nulzungsrecht erwerben. Die Stadt kann im Einzellall aul Antrag Ausnahmen zulas-
sen. Der/Die Erwerber/-in des Nutzungsrechts ist deridie Nutzungsberechtigte.

(1)

(2)

(3)

(4)



13

(21

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Der/die jeweilige N utzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedholssatzu ng und der
dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu wer-
den, bei Eintritt eines Bestattu ngslalles über andere Beisetzungen und über die Art
der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

Ein Rechtsanspruch auf den Erwerb von Rechten an einer Wahlgrabstätte oder an
einer bestimmten Grabstätte oder auf eine unveränderte Gestaltung der Umgebung
der gewählten Grabstätte besteht nicht.

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihu ngsurkunde und nach
Zahlung der f älligen Gebühr.

Die Nutzungszeit Iür eine Wahlgrabstätte entspricht im Falle einer Beisetzung
mindeslens der jeweiligen Ruhezeit gemäß § 11. Die Nutzungszeit beginnt am Tag
der ersten Beisetzung. Mit jeder weiteren Beisetzung ist das Nutzungsrecht in vollen
Jahren mindestens um die jeweilige Ruhezeit gemäß § 11 zu verlängern.

Wird das Nutzungsrecht zu Vorsorgezwecken zunächst ohne konkreten
Beisetzungslall erworben, beginnt die Nutzungszeit am Folgetag der Aushändigung
der Verleihungsurkunde für die Wahlgrabstätte. Die Nutzungszeit muss in vollen
Jahren mindestens fünf Jahre betragen.

Der/Die Erwerber/-in von Rechten an einer Wahlgrabstäte ist der/die
Nutzungsberechtigte. Ersie kann seine/ihre Rechte mit Genehmigung der Stadt ei-
nem/einer beisetzungsberechtigten Angehörigen übertragen oder - bei einer nicht
belegten Grabstätte - der Stadt gegenüber auf die Rechte verzichten.

Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der/die Erwerber/-in für den Fall
des eigenen Ablebens einen Nachfolger bzw. eine Nachlolgerin im Nutzungsrecht
gemäß Absatz 1 bestimmen und ihmiihr das Nutzungsrecht durch einen Vertrag
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes desider Ubertragenden wirksam wird.
Wird bis zu seinem/ihrem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das
Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des/der verstor-
benen N utzungsberechtigten mit deren Zuslimmung über,
a) auf den überlebenden Ehegatten / die überlebende Ehegattin oder den

eingetragenen Lebenspartner i die eingetragene Lebenspartnerin, und zwar
auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind,

b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) aul die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die halbbürtigen Geschwister,
h) auf die Stief geschwister,
i) auf die nicht unter a) bis h) fallenden Erben.
lnnerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis i) wird der/die Alteste Nut-
zungsberechtigte^r.

Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keine/-r der Angehörigen des/der verstorbenen
Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der letzten Beisetzung übernimmt.

Der/Die jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person
aus dem Kreis des Abs. 8 Satz 2 übertragen; erlsie bedarf dazu der vorherigen Zu-
stimmung der Stadt.
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(10) Jedelr Rechtsnachfolger/-in hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb aul
sich umschreiben zu lassen.

(1 1) Abs. 8 gilt in den Fällen der Absätze g und 10 entsprechend.

(12) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur gärtnerischen Anlage und pflege
der Grabstätte nach lvlaßgabe der §§ 31 ff. dieser Satzung.

§19
Beisetzungsrechte an Wahlgrabstätten

Der/Die N utzungsberechtigte bestimmt diejenigen Beisetzungsberechligten aus dem
Kreis seineriihrer Angehörigen gemäB § 18 Abs. 8, die beigesetzl werden dürfen.
§ 18 Abs. 1 und 2 bleiben davon unberührt. Solern erlsie keine ausdrückliche Verfü-
gung tri{ft, gilt die Reihenfolge des § 18 Abs. 8.

Das Beisetzungsrecht des Ehegatten / der Ehega in bzw. des eingetragenen
Lebenspartners / der eingetragenen Lebenspartnerin bereils beigesetzter Verstor-
bener darf nicht nachträglich ausgeschlossen werden. Erklärungen der/des Nut-
zungsberechtigten können von nachlolgenden Nutzungsberechtigten während der
ihm/ihr überlassenen Nutzungszeit nicht aufgehoben werden.

Die Vergabe von Beisetzungsrechten durch denidie N utzungsberechtigteln zu ge-
werblichen Zwecken ist nicht gestattet.

(1)

§20
Wiedererwerb der Rechte an Wahlgrabstätten

lst die Nutzungszeit abgelaufen, kann das Nutzungsrecht lür eine weitere Nutzungs-
zeit in vollen Jahren erworben werden, mindestens jedoch Iür ein Jahr.

Die Rechte können nur für die ganze Grabstätle, nicht für einzelne Grabstellen
erneuert werden.

Bei Friedhöfen, die unler Denkmalschutz stehen, oder bei Grabstätten, die durch die
Friedhofsverwaltung aus ku ltu rhistorischen und/oder gartenkünstlerischen Gründen
als erhaltenswert deklariert wurden, besteht die Möglichkeit, unter Beibehaltung der
gärtnerischen Gesamtanlage und mit der Verpflichtung zum Erhalt des vorhandenen
Grabmals, die Anzahl der Grabstellen einer Wahlgrabstätte zu reduzieren. Bei die-
ser Verkleinerung kann die Grabstätte maximal auf die Hällte der Grabstellen redu-
ziert werden, mindestens jedoch ist das Nutzungsrecht lür zwei Grabstellen zu er-
werben.

Ein Rechtsanspruch au{ Wiedererwerb der Rechte besteht nicht, insbesondere dann
nicht, wenn ein Friedhof oder ein Friedhofsteil geschlossen oder entwidmet werden
so ll.

ln besonderen Härtefällen kann die Stadt anstelle eines Wiedererwerbs persönlich
beschränkte Beisetzungsrechte an Einzelpersonen verleihen, soweit es sich um An-
gehörige nach § 18 Abs. 8 handelt.
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(6) Besteht nach Ablaul der Nutri,ngszeit keine Ruhezeit mehr, so muss der Antrag auf
wiedererwerb der Rechte spätestens drei Monate nach Ablauf der Nutzungszeii g;-
stellt sein.

(7) Besteht nach Abrauf der Nutzungszeit noch eine Buhezeit, so muss der Antrag aul
wiedererwerb der Rechte rechtzeitig vor einer weiteren Beisetzung, spätesten"s 1ä-doch innerhalb eines Monates nach Ablauf dei Ruhezeit gestellt sei;.

(8) wird nach Ablauf der Nutzungs- und Ruhezeiten der wiedererwerb der Rechte nach
Abs.6 und 7 nicht fristgerecht beantragt, so fäflt die Grabstätte entschädlgungslos
an die Stadt zurück.


